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BUNDESGESETZBLATT 
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH 

Jahrgang 2009 Ausgegeben am 30. Dezember 2009 Teil I 

153. Bundesgesetz: 2. Dienstrechts-Novelle 2009 

 (NR: GP XXIV RV 488 AB 533 S. 51. BR: 8221 AB 8224 S. 780.) 

153. Bundesgesetz, mit dem das Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979, das Gehaltsgesetz 1956, 
das Vertragsbedienstetengesetz 1948, das Richter- und Staatsanwaltschaftsdienstgesetz, 
die Reisegebührenvorschrift, das Ausschreibungsgesetz 1989, das Pensionsgesetz 1965, das 
Bundes-Personalvertretungsgesetz, das Bundes-Gleichbehandlungsgesetz, das Bundes-
Bedienstetenschutzgesetz, das Überbrückungshilfengesetz, das Bundestheaterpensions-
gesetz, das Bundesbahn-Pensionsgesetz, das Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz, das 
Landesvertragslehrergesetz 1966, das Asylgerichtshofgesetz, das Auslandszulagen- und –
hilfeleistungsgesetz, das land- und forstwirtschaftliche Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz, 
das land- und forstwirtschaftliche Landesvertragslehrergesetz und das 
Militärberufsförderungsgesetz 2004 geändert werden (2. Dienstrechts-Novelle 2009) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

INHALTSVERZEICHNIS 

Art. Gegenstand 
1 Änderung des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979 
2 Änderung des Gehaltsgesetzes 1956 
3 Änderung des Vertragsbedienstetengesetzes 1948 
4 Änderung des Richter- und Staatsanwaltschaftsdienstgesetzes 
5 Änderung der Reisegebührenvorschrift 
6 Änderung des Ausschreibungsgesetzes 1989 
7 Änderung des Pensionsgesetzes 1965 
8 Änderung des Bundes-Personalvertretungsgesetzes 
9 Änderung des Bundes-Gleichbehandlungsgesetzes 
10 Änderung des Bundes-Bedienstetenschutzgesetzes 
11 Änderung des Überbrückungshilfengesetzes 
12 Änderung des Bundestheaterpensionsgesetzes 
13 Änderung des Bundesbahn-Pensionsgesetzes 
14 Änderung des Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes 
15 Änderung des Landesvertragslehrergesetzes 1966 
16 Änderung des Asylgerichtshofgesetzes 
17 Änderung des Auslandszulagen- und –hilfeleistungsgesetzes 
18 Änderung des land- und forstwirtschaftlichen Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes 
19 Änderung des land- und forstwirtschaftlichen Landesvertragslehrergesetzes 
20 Änderung des Militärberufsförderungsgesetzes 2004 

Artikel 1 
Änderung des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979 

Das Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979, BGBl. Nr. 333, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 135/2009, wird wie folgt geändert: 

1. § 4 Abs. 1 Z 1 lit. b lautet: 

 „b) bei sonstigen Verwendungen die österreichische Staatsbürgerschaft, die Staatsangehörigkeit 
eines Landes, dessen Angehörigen Österreich auf Grund eines Staatsvertrages im Rahmen der 
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9i. In § 200 Abs. 1 wird 

der Betrag

durch den 

Betrag

113,2 114,2

104,3 105,2
95,2 96,1
86,3 87,1
 77,2  77,9

 68,0  68,6

58,8 59,3

81,6 82,3
72,7 73,4
63,5 64,1
54,5 55,0  

ersetzt. 

10. Dem § 207 werden folgende Abs. 51 und 52 angefügt: 

„(51) Art. IIa Abs. 2, § 57a samt Überschrift, § 66 Abs. 1, § 67, § 68, § 73 zweiter und dritter Satz, 
§ 75c Abs. 3 und 4, § 168 Abs. 2, § 168a Abs. 2, § 169a, § 170 Abs. 1, § 190Abs. 1. § 192, § 197 Abs. 2, 
§ 198 und § 200 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 153/2009 treten mit 1. Jänner 
2010 in Kraft. 

(52) § 72 Abs. 1 Z 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 153/2009 tritt mit 1. Jänner 
2010 in Kraft. Auf Richterinnen und Richter, die bis zum 31. Dezember 2009 Urlaubsansprüche nach 
§ 72 Abs. 1 Z 4 in der bis zum 31. Dezember 2009 gültigen Fassung erworben haben, ist § 72 Abs. 1 Z 4 
in der bis zum 31. Dezember 2009 gültigen Fassung weiterhin anzuwenden.“ 

Artikel 5 
Änderung der Reisegebührenvorschrift 

Die Reisegebührenvorschrift, BGBl. Nr. 133/1955, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I 
Nr. 135/2009, wird wie folgt geändert: 

1. § 35d Abs. 1 lautet: 

„(1) Zum Übersiedlungsgut bei Auslandsversetzungen zählen 
 1. Einrichtungsgegenstände, die vor der Übersiedlung in Gebrauch gestanden sind oder die 

zweckmäßigerweise an deren Stelle treten, 
 2. andere bewegliche Gegenstände, die vor der Übersiedlung in Gebrauch gestanden sind oder die 

zweckmäßigerweise an deren Stelle treten, soweit sie einen angemessenen Umfang nicht 
überschreiten, und 

 3. verbrauchbare Wirtschaftsgüter, die zur Lebensführung am neuen ausländischen Dienst- und 
Wohnort nötig sind, soweit sie den Umfang einer dem Haushalt angemessenen Vorratshaltung 
nicht überschreiten. 

Die in § 30 Abs. 1 und 2 für das Gewicht des Übersiedlungsgutes oder die Ladefläche festgelegten 
Höchstsätze können soweit erhöht werden, als dies besondere Verhältnisse am neuen ausländischen 
Dienst- und Wohnort erfordern, höchstens jedoch auf ihr Eineinhalbfaches.“ 

2. § 39 Abs. 1 lautet: 

„(1) Angehörigen des Wachkörpers Bundespolizei der Bezirks- und Stadtpolizeikommanden, 
Polizeiinspektionen und deren Außenstellen, Fachinspektionen und Außenstellen der 
Verkehrsabteilungen gebührt für die mit dem Exekutivdienst zusammenhängenden 
 1. Dienstzuteilungen bis zu 24 Stunden oder 
 2. Dienstreisen im politischen Bezirk, wenn jedoch ein über den politischen Bezirk hinausgehender 

Überwachungsrayon festgesetzt ist, im Überwachungsrayon oder 
 3. Dienstverrichtungen im Dienstort 
an Stelle der Tagesgebühren nach dem I. Hauptstück eine monatliche Pauschalvergütung. Für jede in 
Anspruch genommene Nachtunterkunft gebührt eine Nächtigungsgebühr. 
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3. Nach § 39 Abs. 1 wird folgender Abs. 1a eingefügt: 

„(1a) Abs. 1 ist auf die Angehörigen des Wachkörpers Bundespolizei 
 1. der Landespolizeikommanden, 
 2. der Landesämter für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, 
 3. im Büro für besondere Ermittlungen und 
 4. im Referat Kraftfahrwesen, Waffen, Ausrüstung des Büros für Budget, Logistik und Infrastruktur 
die innerhalb ihres Dienstortes überwiegend im mit dem Exekutivdienst im Zusammenhang stehenden 
Außendienst verwendet werden, anzuwenden.“ 

4. In § 39 Abs. 2 Z 1 wird das Wort „Bezirkspolizeikommandanten“ durch die Worte „Landes-, Bezirks- 
und Stadtpolizeikommandantinnen und -kommandanten“ ersetzt. 

5. In § 39 Abs. 2 und Abs. 3 wird jeweils das Zitat „Abs. 1“ durch das Zitat „Abs. 1 und Abs. 1a“ ersetzt. 

6. In § 39 Abs. 3 wird das Zitat „§ 15 Abs. 5“ durch das Zitat „§ 15 Abs. 5 und § 15a Abs. 2“ ersetzt. 

7. § 43 Z 1 lautet: 

 „1. bei Beamtinnen und Beamten des Wachkörpers Bundespolizei, ausgenommen jene Beamtinnen 
und Beamten, die eine monatliche Pauschalvergütung gemäß § 39 erhalten, sowie“ 

8. § 44 entfällt. 

9. § 77 Abs. 28 lautet: 

„(28) § 10 Abs. 3 und 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 86/2008 tritt mit 1. Juli 2008 
in Kraft und mit Ablauf des 31. Dezember 2010 außer Kraft. Mit 1. Jänner 2011 tritt § 10 Abs. 3 und 4 in 
der bis zum Ablauf des 30. Juni 2008 geltenden Fassung wieder in Kraft.“ 

10. Dem § 77 wird folgender Abs. 31 angefügt: 

„(31) § 35d Abs. 1, § 39 Abs. 1 bis 3, § 43 Z 1 und der Entfall des § 44 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 153/2009 treten mit 1. Jänner 2010 in Kraft.“ 

Artikel 6 
Änderung des Ausschreibungsgesetzes 1989 

Das Ausschreibungsgesetz 1989, BGBl. Nr. 85, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I 
Nr. 147/2008, wird wie folgt geändert: 

1. § 1 Abs. 2 lautet: 

„(2) Den im Abs. 1 genannten Inländerinnen und Inländern sind die Staatsangehörigen eines Landes, 
dessen Angehörigen Österreich auf Grund eines Staatsvertrages im Rahmen der europäischen Integration 
dieselben Rechte für den Berufszugang zu gewähren hat wie österreichischen Staatsbürgerinnen und 
Staatsbürgern (Inländerinnen und Inländern), sowie als Flüchtlinge anerkannte Personen und Personen 
mit subsidiärem Schutzstatus nach der Richtlinie 2004/83/EG über Mindestnormen für die Anerkennung 
und den Status von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen als Flüchtlinge oder als Personen, die 
anderweitig internationalen Schutz benötigen, und über den Inhalt des zu gewährenden Schutzes, ABl. 
Nr. L 304/2004 S. 12, gleichzuhalten.“ 

2. § 3 Z 3 lautet: 

 „3. im Bereich des Bundesministeriums für Wirtschaft, Familie und Jugend: 
 a) Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen, 
 b) Burghauptmannschaft Österreich,“ 

3. § 3 Z 4 lautet: 

 „4. im Bereich des Bundesministeriums für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz: 
 a) Bundessozialamt, 
 b) Landesstellen des Bundessozialamtes, 
 c) Arbeitsinspektorate,“ 

4. In § 3 Z 8 wird die Wortfolge „Bundesministeriums für Landesverteidigung“ durch die Wortfolge 
„Bundesministeriums für Landesverteidigung und Sport“ ersetzt. 
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